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§ 366 ASVG Mitwirkung des
Anspruchswerbers oder
Anspruchsberechtigten

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

(1) Anspruchswerber und Anspruchsberechtigte sind verp ichtet, sich einer ärztlichen Untersuchung oder einer

Beobachtung in einer Krankenanstalt zu unterziehen, die der zuständige Versicherungsträger anordnet, um das

Vorliegen und den Grad von gesundheitlichen Schädigungen festzustellen, die Voraussetzung für den Anspruch auf

eine Leistung sind.

(2) Wird einer Anordnung des Versicherungsträgers im Sinne des Abs. 1 nicht entsprochen, so kann er der

Entscheidung über den Leistungsanspruch den Sachverhalt, soweit er festgestellt ist, zugrunde legen. Dies darf jedoch

nur geschehen, wenn die Anordnung unter Androhung der Säumnisfolgen und mit Setzung einer angemessenen Frist

vorgenommen wird. Die Anordnung ist aufzuheben, wenn die aufgeforderte Person glaubhaft macht, daß sie durch

ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne ihr Verschulden verhindert war, der Anordnung

fristgerecht nachzukommen.

(3) Zur Klärung der Frage, ob ein Krankheitszustand ganz oder teilweise als Berufskrankheit anzusehen ist, kann der

Träger der Unfallversicherung eine gutächtliche Äußerung des Arbeitsinspektionsarztes beim

Zentralarbeitsinspektorate einholen. Einem Antrage des Arbeitsinspektionsarztes auf Vornahme von Ermittlungen,

erforderlichenfalls von weiteren ärztlichen Untersuchungen hat der Versicherungsträger zu entsprechen.

(4) Zur Klärung der Frage, ob beru iche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e Abs. 4 zumutbar sind, hat der

Träger der Pensionsversicherung unter persönlicher Mitwirkung der antragstellenden Person eine berufskundliche

Beurteilung durchzuführen und sie zu den Feststellungen anzuhören, soweit sich diese Frage nicht bereits auf Grund

der ärztlichen Untersuchung nach Abs. 1 beantworten lässt. Können wegen mangelnder Mitwirkung der

antragstellenden Person die Feststellungen nach § 367 Abs. 4 Z 1 nicht getro en werden, so gilt der Antrag auf eine

Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit als Antrag auf Feststellung der Invalidität nach

§ 255a (§ 280a) oder der Berufsunfähigkeit nach § 273a.
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